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   Liebe Gemeindemitglieder, 
   zu unseren Fragezeichen im letzten Wochenblatt habe ich in einem alten Buch folgende  
   Empfehlung gefunden: 

 
„Si deficiente ministerio sacro aliave gravi de causa participatio eucharisticae celebrationis 
   impossibilis evadat, valde commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia 

paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi  
    dioecesani praescripta celebrata, partem habeant, 

aut orationi per debitum tempus personaliter  
aut in familia vel pro opportunitate in familiarum 

coetibus vacent.“ 
  

  Das Buch wird im kommenden Jahr 40 Jahre alt und ist das aktuell geltende kirchliche Gesetzbuch. 
  Der Text ist der can 1248 §2, der auf gut Deutsch folgendermaßen übersetzt wird: 
  „Wenn wegen Fehlens eines geistlichen Amtsträgers oder aus einem anderen schwerwiegenden Grund   
  die Teilnahme an einer Eucharistiefeier unmöglich ist, wird sehr empfohlen, dass die Gläubigen an einem 
  Wortgottesdienst teilnehmen, wenn ein solcher in der Pfarrkirche oder einem anderen heiligen Ort gemäß  
  den Vorschriften des Diözesanbischofs gefeiert wird, oder dass sie sich eine entsprechende Zeit lang dem   
  persönlichen Gebet oder dem Gebet in der Familie oder gegebenenfalls in Familienkreisen widmen.“ 
  Unsere Kirchen stehen offen und die Gebetbücher, vor allem das Gotteslob, bereit für Ihr Gebet.  
  Der verdiente, aber bereits verstorbene Pfarrer Helmut Graw, brachte es gern wie folgt auf den Punkt:  
 „Wenn alle kommen, gehen nicht alle rein; da nicht alle kommen, gehen alle rein.“ 
   
  Einen gesegneten Sonntag und eine entspannte Woche wünscht Ihnen im Namen des ansonsten im 
  Urlaub befindlichen Teams    

  Ihr Seelsorger Pastor Michael Kreye   

 



      

                                     
 

                                                                  
      


